
Summe ECTS: 180 ECTS-Punkte

1. Semester Summe ECTS-Punkte  12

Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsethik 6

Forschungsmethodik I:  
Die ökonometrische Analyse von Querschnittsdaten

6

4. Semester Summe ECTS-Punkte  6

Transfer-Kompetenzen: Didaktik & Anwendung 6

5. Semester Summe ECTS-Punkte  6

Forschungskolloquium 6

6. Semester Summe ECTS-Punkte  8

Defensio 8

Dissertation Summe ECTS-Punkte  120

120 ECTS-Punkte (1. bis 6. Semester) 120

3. Semester Summe ECTS-Punkte  12

Forschungsmethodik III:  
Die ökonometrische Analyse von Überlebens- und Paneldaten 

6

Forschungskolloquium 6

2. Semester Summe ECTS-Punkte  16

Forschungsmethodik II: Qualitative Methoden 6

Fachseminar zum Innovations- und Kreativitätsmanagement 6

Prüfung des Forschungskonzepts 4

DAS CURRICULUM
DOKTORAT INNOVATION & CREATIVITY MANAGEMENT (Dr. rer. soc. oec.)

ECTS-Punkte: Ein ECTS-Punkt steht für 25 Stunden à 

60 Minuten an tatsächlichem Arbeitsaufwand für die 

Studierenden. Der Arbeitsaufwand eines Studienjahres wird 

mit 60 ECTS-Punkten bemessen.



IHRE LEISTUNGEN 
ECTS-PUNKTE & ALTERNATIVEN

Für einen erfolgreichen Doktoratsabschluss absolvieren un-

sere Doktorandinnen und Doktoranden Module im Umfang 

von 60 ECTS-Punkten (inklusive Prüfung des Forschungs-

konzepts und Defensio) und verfassen eine Dissertation 

(120 ECTS-Punkte).

Arten der Dissertationsthemen:  

· Vorgegebenes Thema  

· Eigener Themenvorschlag 

Alternative ECTS-Leistungen: 

Neben den Modulen im Curriculum können ECTS-Leistungen 

alternativ auch durch folgende Tätigkeiten erbracht werden:

· Aktive Lehrtätigkeit an der Universität 

· Betreuung von Bachelorarbeiten an der Universität 

· Aktive Teilnahme über Poster oder Vortrag an 

 wissenschaftlichen Fachtagungen mit peer-review 

· Teilnahme an akademischen Fortbildungsveranstaltungen 

· Aktive Mitarbeit an universitären Forschungsprojekten 

 außerhalb des eigenen Doktorates

Diese Leistungen können bei inhaltlicher Übereinstimmung 

den Besuch entsprechender Lehrveranstaltungen ersetzen. 

Die Höchstanrechnungsgrenze für alternative Leistungen 

liegt bei 18 ECTS-Punkten, über die Anrechnung entscheidet 

der Promotionsausschuss. 


